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     Berlin, den 23. Juli 2013 
 
 

Ab dem 1. August 2013 haben Eltern nicht nur einen 
Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz, sondern sie können auch 
Geld für die häusliche Betreuung der Kinder beantragen. Das 
Bundesfamilienministerium erklärt in seiner Pressemitteilung, dass 

dadurch „die Erwerbsbeteiligung der Eltern, insbesondere der 
Mütter“, nicht beeinflusst werden soll. 
  

Der Gedanke, der dahinter steht, ist eingängig: Frauen und Männer 
sollen selbst entscheiden, welches Familienmodell sie bevorzugen. 
Aber wie sieht die Realität für die Eltern aus? 

 
Die Lebensentwürfe der Menschen und die aktuellen Debatten zur 
Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft zeigen zwingend, dass die 

traditionelle Frauenrolle – Haushalt und Kinder - und das 
Familienernährermodell aus vielen guten Gründen der 
Vergangenheit angehören. Die große Mehrheit der Frauen und 

Männer wollen ihre qualifizierte Ausbildung oder ihr Studium auch 
in einem erfüllenden und gut bezahlten Job umsetzen. Und das ist 
oft schwer genug – auch ohne lückenhaften Lebenslauf.  

 
Aus vielen Studien wissen wir: Längere Ausstiegszeiten aus dem 
Beruf erschweren den Wiedereinstieg, das berufliche Fortkommen 

und verringern die Karrierechancen der meist weiblichen Nutzer. 
Nur eine eigene Erwerbstätigkeit schützt Frauen vor finanziellen 
Notlagen bei Trennungen und vor Altersarmut.  

 
Vor diesem Hintergrund ist aus Sicht der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauenbüros die 
Einführung des Betreuungsgeldes ein Schritt in die falsche 

Richtung. 
 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Katrin Morof und Petra Borrmann 
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